
TI -4041. der Beilagen zu den Stenographischen Protokollcrr 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

A � T RAG No . .... dnmO' . .1 A 
Präs.: 3. 0 E Z. 1991 

der Abgeordneten Wolf, Dr. Stummvoll .................... III.oa •••• ' '.'DIt" •• 

und KOllegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz Uber 

den :·artschaftskörper "Österreichische Bundes forste" ge2indert. 

wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

260/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



';;'..1r,dOQS'UJQt3, mie dem d.;lo Dundeoge.!let.:: !�bel.· .Jeu Wj,.I. L::Il.Loll..::i"" 

körper "Österreichische Bundesforste" geändert wird 

Der �aticnalrat hat beschlossen: 

Sas Bundesgesetz über den WirtschaftSkörper "Österreichische 

Sundesforste", BGB1.Nr. 610/1977, in der Fassung der Bundes­

gesetze, BGB1.Ur. 675/1978 und 175/1981, wird geändert wie 

folgt: 

S 2 Abs. 4 lautet: 

"(4) Zur Erfüllung der in Abs. 1 und 2 genannten Aufgaben 

ist der Besitzstand zu erhalten. Bei der VerMußerung von 

Grundstücken ist der Erlös, soweit durch das BundeSfinanzge­

setz 1992 nichts anderes bestimmt wird, zur Verbesserung der 

Betriebsstruktur zweckgebunden zu verwenden." 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem AuS­

schuß für Finanzen zuzuweisen. 
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.. 

• 

Beg r U n  du n 9 

�rach der derzeit geltenden Fassung des § 2 Abs. 4 müssen Er­

löse aus GrundstücKsverkäufen zweckgebunden zur Verbesserung 

der 8etriebsstruktur, das heißt wieder für Grundstücksan­

käufe, verwendet werden. 

Derzeit bestehen für den genannten Zweck größere Rücklagen. 

Der Entwurf des Bundesfinanzgesetzes 1992 sieht unter VA-An­

satz 2/51291 43 "Auflösung von Rücklagen" die Auflösung von 

150 Millionen Schilling der zweckgebundenen Einnahmenrücklage 

2/77300 "Vergütungen (zweckgebundene Einnahmen)" vor. 

Durch die geqenstMndliche Änderung des S 2 Ab!. 4 soll die 

entsprechende materiellrechtliche Grundlage für diese Rück� 

lagenauflösung geschaffen werden. 
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